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Europäischer Sozialfonds (ESF) im Freistaat Sachsen 

        
Anwenderinformation PRANO 
zum Feld "Anzahl Belege" 

        

 
Grundsätzlich sind in den chronologischen Listen ausschließlich Einzelzahlungen zu erfas-
sen. Eine Zusammenfassung mehrerer Einzelzahlungen in einer Sammelposition soll i. d. R. 
nicht erfolgen. Jede Einzelzahlung ist durch den jeweiligen Originalbeleg (Nr. 6.5 und 6.7 
ANBest-P) nachzuweisen. 
 
Um der SAB bei gebildeten Sammelpositionen einen Rückschluss auf die tatsächliche An-
zahl der mit der Sammelposition abgerechneten Einzelzahlung zu ermöglichen, wurde ein 
neues Eingabefeld programmiert. Ab PRANO-Version 3.2.0 existiert bei der Erfassung der 
chronologischen Ausgaben (VN 1) und in der Umlageliste (VN 2) ein Feld mit der Bezeich-
nung "Anzahl der Belege". 
 
Bei der Bestimmung der Anzahl der Belege ist folgende Definition zu Grunde zu legen: 
 

"Ein Beleg ist der schriftliche Nachweis für eine projekt-
bezogene, tatsächlich getätigte Einzelausgabe." 

 
Ein Beleg besteht demnach mindestens aus der zahlungsbegründenden Unterlage (in der 
Regel die Originalrechnung) und dem Zahlungsnachweis (in der Regel der Kontoauszug). 
 
I. Chronologische Ausgabenliste VN 1 (zu II.1.1 des Anwenderhandbuches) 
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Bitte tragen Sie im Feld "Anzahl Belege" die Anzahl der Belege nach oben genannter Defini-
tion ein, wobei zusätzlich zu der zahlungsbegründenden Unterlage und dem Zahlungsnach-
weis geeignete Unterlagen der Verrechnung (beispielsweise die Kostenstellenrechnung) den 
schriftlichen Nachweis darstellen. Grundsätzlich gilt, dass als Ausgabe nur Einzelzahlungen 
erfasst werden sollen. Das Feld ist deshalb mit dem Wert "1" vorbelegt. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Bildung als Sammelposition nur im Ausnahmefall erfolgt und nur 
zugelassen ist, wenn es sich um die gleiche Ausgabenposition handelt. 
 
 
III. Umlageliste (VN 2) (zu II.1.3 des Anwenderhandbuches) 
 

 
 
Bitte tragen Sie im Feld "Anzahl Belege" die Anzahl der Belege nach oben genannter Defini-
tion ein. Grundsätzlich gilt, dass als Ausgabe nur Einzelumlagen erfasst werden sollen. Das 
Feld ist deshalb mit dem Wert "1" vorbelegt. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Bildung als Sammelposition nur im Ausnahmefall erfolgt. 
 
IV. Korrekturen 
 
Sind Korrekturen an bereits erfassten Einzelausgaben erforderlich, beachten Sie bitte, dass 
das Feld "Anzahl Belege" auch immer im logischen Zusammenhang mit der zu korrigieren-
den Einzelausgabe zu betrachten ist. Ausschlaggebend für die Richtigkeit der Angabe ist der 
jeweilige Korrektursatz. Dieser muss die Anforderungen an einen Beleg nach der genannten 
Definition erfüllen. 
 


